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2   Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten 

In Deutschland gibt es viele gute Institutionen, die Brandschutzbeauftragte aus-
bilden, z. B. die A.V.B.-Akademie, WEKA-Akademie, der FORUM-Herkert-Ver-
lag, der Verband der Schadensversicherer (VdS), das Haus der Technik (HdT) 
oder die verschiedenen Technischen Akademien und TÜV-Einrichtungen (z. B. 
TÜV NORD, TÜV Rheinland). Aber auch Fachverbände wie z. B. der Bundes-
verband Sicherheitstechnik (BHE) oder die in den einzelnen Bundesländern 
vorhandenen Verbände „Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft“ (ASW) bieten 
Kurse an. Neuerdings gibt es auch Internet-Fernkurse, wie sie z. B. die IHK oder 
die Bildungsgrad-Akademie anbieten. Deren Ausbildungszeiten, Inhalte und 
Prüfungen sind Dank der DGUV Information 205-003 grundlegend vorgegeben, 
können aber mittlerweile in acht unterschiedlichen Varianten ziemlich frei aus-
gestaltet werden. Wenn ein Unternehmen mehrere Brandschutzbeauftragte aus-
bilden möchte, dann ist es oft aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, sich den Trai-
ner „ins Haus zu holen“. Dann fi ndet die Ausbildung in den eigenen Räumlich-
keiten statt mit dem weiteren Vorteil, dass auf die individuellen Bedürfnisse 
des Unternehmens eingegangen werden kann.

2.1   Fähigkeiten von Brandschutzbeauftragten

Brandschutzbeauftragte sind selten Juristen, müssen aber mit Gesetzen um-
gehen können. Gute Chancen, den Brandschutz vermitteln zu können, hat, 
wer zuverlässig, ehrlich, offen sowie authentisch ist und auch unangeneh-
me Punkte ansprechen kann. Selbständiges Arbeiten und proaktives Han-
deln sind dabei unverzichtbare Wesenszüge. Ein paar Jahre Berufserfah-
rung, idealerweise in unterschiedlichen Bereichen und Funktionen, oder 
eine feuerwehrtechnische Vorbildung sind für das Amt sicherlich von Vor-
teil, aber kein Muss. Deshalb empfi ehlt es sich vorab zu überlegen, welcher 
Mitarbeiter hierzu am besten geeignet ist.

Der Brandschutzbeauftragte muss die Fähigkeit haben, sich selbst zu moti-
vieren und sich die nötigen Arbeiten zuzuteilen – er darf nicht warten, bis 
man ihn bittet, bestimmte Dinge umzusetzen (Schulungen, Begehungen, Be-
ratungen, Besprechungstermine, Mängelprotokolle, Wartungspläne, Gefähr-
dungsbeurteilungen, Informationsvermittlung, Optimierungen, Brandschutz-
ordnung, Feuerwehreinsatzpläne). Schließlich müssen Sie mit der Beleg-
schaft, Behördenvertretern, der Geschäftsführung, dem Betriebsrat, internen 
und externen Handwerkern und auch Vertriebsingenieuren von Unterneh-
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men, die Produkte verkaufen wollen, auf Augenhöhe verhandeln und auf 
einvernehmliche bzw. konstruktive Lösungen hinarbeiten. Personen, die auf 
diesem Gebiet bereits Erfahrungen gesammelt haben, wie z. B. aus der Pro-
duktion kommende, betriebliche Praktiker mit Meistertitel, sind daher be-
sonders geeignet, die Rolle des Brandschutzbeauftragten einzunehmen.

Das nötige Fachwissen zu haben, also Gesetze und weitere Vorgaben zu ken-
nen, ist das eine. Das andere ist es, dieses auch anwenden und real vorgefun-
dene Situationen (gemeint sind Verstöße) werten zu können. Schließlich muss 
der Brandschutzbeauftragte souverän beurteilen können, ob ein brandschutz-
technischer Verstoß (nur) einmalig eingetreten ist oder ob eine dauerhafte Ge-
fahr für Menschen oder erhebliche Sachwerte besteht. Die Mitarbeiter müssen 
wissen, dass sie sich mit brandschutztechnischen Fragen und Problemen an 
ihn wenden können, ohne dass negative Folgen zu befürchten sind. Dabei 
nimmt der Brandschutzbeauftragte oft die Stellung eines Moderators ein. „Mo-
derat“ bedeutet gemäßigt, zielführend und problemlösend – also nicht provo-
kativ, eskalierend. Kurz, man muss sich für den Brandschutz im Unternehmen 
verantwortlich fühlen, ohne es im juristischen Sinne zu sein.

2.2   Die aktuelle DGUV Information 205-003 

Das Kürzel DGUV steht für die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. 
Im Dezember 2020 ist die aktuelle Fassung der Ausbildungsvorgaben neu 
erstellt worden und die früher absoluten, klaren zeitlichen Vorgaben für die 
Inhalte sind jetzt relativiert in fünf Hauptkapitel:

1. Allgemeine Kompetenzen
Der Brandschutzbeauftragte:

 kennt die einschlägigen Rechtsquellen und Erkenntnisquellen für 
das Tätigkeitsgebiet und ist in der Lage, diese Dokumente sachge-
recht zu interpretieren

 kennt seine Rechtsstellung im Betrieb
 kann seine eigene Verantwortung und Haftung einschätzen und erläutern
 kennt seine internen und externen Ansprechpartner
 ist in der Lage, seinen fachlichen Standpunkt deutlich darzustellen 

und gegenüber Dritten nachdrücklich zu vertreten
 versteht die wesentlichen physikalisch-chemischen Grundlagen der 

Verbrennung und des Löschens
 kann die Bedeutung des Brandschutzes für Betriebe und Organisa-

tionen darstellen
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 kann die möglichen Gefahren und Schäden, die für Menschen, Tiere, 
Gebäude, Sachen, Produktionseinrichtungen und -abläufe sowie die 
Umwelt durch Brand entstehen, Dritten vermitteln

 kann die Auswirkungen von Brandfolgeprodukten auf die Gesund-
heit von Menschen erläutern

 kennt wesentliche Zündquellen und Brandursachen und kann Maß-
nahmen zu deren Beseitigung vorschlagen

2. Themenfeld baulicher Brandschutz
Der Brandschutzbeauftragte:

 kann Gebäude den Gebäudeklassen zuordnen
 erkennt, ob ein Gebäude einen Sonderbau darstellt
 versteht die wesentlichen Maßnahmen und Konzepte im baulichen 

Brandschutz und kann Dritten die Wichtigkeit der entsprechenden 
Maßnahmen erläutern

 kann den Ist- und Sollzustand für die Flucht- und Rettungswege so-
wie Notausgänge beurteilen

 versteht die Klassifi zierung von Baustoffen und Bauteilen
 kann Anforderungen an Baustoffe und an Bauteile aus Brandschutz-

konzepten und Vorschriften entnehmen
 kennt die Bedeutung der Löschwasserversorgung und die wichtigs-

ten Möglichkeiten, wie diese gewährleistet werden kann
 kennt die Wichtigkeit der Löschwasserrückhaltung und kennt we-

sentliche Maßnahmen dafür
 kennt die Bedeutung der Flächen für die Feuerwehr und kann diese 

Dritten vermitteln
 kann offensichtliche Abweichungen von regulären Zuständen von 

Bauteilen erkennen und beschreiben

3. Themenfeld anlagentechnischer Brandschutz
Der Brandschutzbeauftragte:

 kennt die wesentlichen brandschutztechnischen Anlagen
 kann deren Funktions- und Wirkungsweise erläutern
 kennt deren typische Anwendungsbereiche
 kann deren wesentliche Bauteile erkennen und benennen
 erkennt typische betriebliche Situationen, durch die die Wirksamkeit 

der Anlagen negativ beeinfl usst werden, und kann diese erläutern
 kann offensichtliche Mängel an brandschutztechnischen Anlagen 

erkennen und beschreiben
 kennt wesentliche Schutzmaßnahmen für Personen beim Einsatz von 

Gaslöschanlagen und kann diesbezüglich den Unternehmer beraten
 kann die Bedeutung von ordnungsgemäßer Instandhaltung und ins-

besondere auch erforderlicher Prüfung erläutern
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4. Themenfeld organisatorischer Brandschutz
Der Brandschutzbeauftragte:

 kann den Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter im vorbeu-
genden Brandschutz fachlich kompetent beraten

 kann eine angemessene betriebliche Organisation im Brandschutz 
vorschlagen und bei der Integration des Brandschutzes in die be-
trieblichen Abläufe mitwirken

 kann die Brandschutzordnung entsprechend den betrieblichen Er-
fordernissen ausarbeiten

 kann den Unternehmer bei der betrieblichen Unterweisung im Brand-
schutz unterstützen

 kann Beschäftigte und Führungskräfte zu brandschutzgerechtem 
Verhalten motivieren

 ist in der Lage, Evakuierungsübungen zu planen und deren Verlauf 
auszuwerten

 kann für übliche Tätigkeiten und Gegebenheiten eine Gefährdungs-
beurteilung zum Thema Brandschutz erstellen

 kann in Zusammenarbeit mit anderen Experten (z. B. Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit) bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung bei 
komplexen Sachverhalten aktiv mitwirken

 kann Ersatzmaßnahmen zum baulichen, anlagentechnischen und or-
ganisatorischen Brandschutz vorschlagen

 kennt wesentliche Prüfpfl ichten im Brandschutz, ist in der Lage, 
ordnungsgemäße Prüfungen zu organisieren und kann den Unter-
nehmer bezüglich der Organisation der Prüfungen beraten

 kann Personen im Umgang mit handbetätigten Feuerlöschern und 
anderen Löscheinrichtungen ausbilden

 kann ein Konzept zur Ausstattung von Arbeitsstätten mit Feuerlö-
schern und anderen Löscheinrichtungen erarbeiten und bei der Um-
setzung mitwirken

 kann Flucht- und Rettungspläne auf deren Richtigkeit überprüfen
 kann bei der Erstellung von Feuerwehrplänen mitwirken
 stellt Abweichungen im betrieblichen Brandschutz fest und kann sie 

dem Unternehmer darlegen
 kann aussagekräftige Berichte und Stellungnahmen verfassen

5. Themenfeld abwehrender Brandschutz
Der Brandschutzbeauftragte:

 kann mit handbetätigten Feuerlöscheinrichtungen einen Entstehungs-
brand löschen
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 kennt die Organisation von Feuerwehren
 kennt die Leistungsfähigkeit und die Leistungsgrenzen von Feuer-

wehren und Rettungsdiensten

Es geht in der neuen Ausbildungsrichtlinie, wie unschwer zu erkennen ist, 
sehr viel um Kompetenzen und Fähigkeiten. Nun muss man jedoch erstens 
wissen, dass ein breiter Querschnitt der arbeitenden Bevölkerung zur Aus-
bildung für Brandschutzbeauftragte kommt. Und zweitens, dass man in 64 
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten sicherlich einiges an Fachwissen ver-
mitteln kann – jedoch was Elternhaus, Schulbildung und Berufsausbildung 
nicht hinbekommen haben, das kann man nicht vermitteln, jedenfalls nicht 
im Kurs für Brandschutzbeauftragte. Heißt für die vorgesetzten Personen, 
sich diejenigen als zukünftige Brandschutzbeauftragte auszusuchen, die 
man für fachlich, menschlich und intellektuell dafür in der Lage hält. Das 
sind meistens Handwerker mit Meistertitel und andere aktive, intelligente 
Menschen, die über einen gesunden Menschenverstand verfügen und ein 
Gefühl dafür haben, was akzeptabel ist und was nicht. Die absolute Grund-
voraussetzung für gute Brandschutzbeauftragte ist also zum einen das We-
sen und zum anderen das Fachwissen: Das richtige Wesen muss man ha-
ben, das Fachwissen wird vermittelt.

Die alte DGUV-Regel vom November 2014 hatte noch klar vorgegeben, für 
welche Themen wie viel Zeit zur Vermittlung vorgesehen ist:

Inhalte Umfang

Rechtliche Grundlagen 4 UE

Brandlehre 3 UE

Brand- und Explosionsgefahren 7 UE

Baulicher Brandschutz 8 UE

Anlagentechnischer Brandschutz 8 UE

Handbetätigte Geräte zur Brandbekämpfung 2 UE

Organisatorischer Brandschutz 16 UE

Brandschutzmanagement 8 UE

Behörden, Feuerwehren, Versicherungen 4 UE

Abschlussprüfungen 4 UE

Tab. 1:  Ausbildungsumfang nach der alten DGUV Information 205-003
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